
1 Bedeutung und rechtliche Grundlagen des
Ausbildungsrechts in der Pflege

Pflegen darf in Deutschland jeder – nur nicht
berufsmäßig! Zur Erfüllung unterschiedlich
gearteter und teils gesetzlich bestimmter, teils
korporatistisch bzw. vertraglich vereinbarter
Fachkraftquoten und Personaluntergrenzen
müssen Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens, in denen Menschen pflegerisch versorgt
und betreut werden, aus Qualitätsgründen
stets ein bestimmtesMaß anPflegefachkräften
beschäftigen (vgl. etwa Igl, in: Igl/Welti 2022,
78 und 120 f. oder Hobusch 2022, 173). Der
Zugang zumPflegeberuf setzt dabei vor allem
das Bestehen einer staatlichen Prüfung und
die vorherige Ableistung einer fachqualifizie-
renden Ausbildung voraus, die durch ein

komplexes Regelwerk aus Vorschriften ver-
schiedenster Rechtsquellen reglementiert
wird. Das Pflegeausbildungsrecht ist insofern
stets auch immer Berufszulassungsrecht, was
sich bereits aus den ersten beidenParagraphen
des Pflegeberufegesetzes ergibt: »Wer die Be-
rufsbezeichnung ›Pflegefachfrau‹ oder ›Pfle-
gefachmann‹ führen will, bedarf der Erlaub-
nis« (§ 1 Abs. 1 Satz 1 PflBG). »Die Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung ist auf
Antrag zu erteilen, wenn die antragstellende
Person die durch dieses Gesetz vorgeschriebe-
ne berufliche oder hochschulische Ausbil-
dung absolviert und die staatliche Abschluss-
prüfung bestanden hat« (§ 2 Nr. 1 PflBG).

1.1 Bedeutung des Ausbildungsrechts

Nach dem Recht der gesetzlichen Kranken-
und der sozialen Pflegeversicherung sind
sämtliche Leistungserbringer zu einer quali-
tativ hochwertigen Versorgung der Versicher-
ten verpflichtet, die sich am Maßstab des
jeweils anerkannten Standes wissenschaftli-
cher bzw. medizinisch-pflegerischer Erkennt-
nisse zu orientieren hat (§ 135a Abs. 1 SGB V
bzw. §§ 11 Abs. 1 und 112 SGB XI). Diesem
Erfordernis können die zur pflegerischen
Versorgung zugelassenen (und damit auch
ausbildungsberechtigten Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen) (cKap. 2.2.1) nur durch
die Beschäftigung formell und materiell hin-
reichend qualifizierten Fachpersonals nach-
kommen (vgl. Igl, in: Igl/Welti 2022, 80). Die

materielle Qualifikation wird dabei geprägt
durch die individuellen Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten einer Pflegekraft, die
formelle durch ein von ihr erworbenes Zeug-
nis oder Zertifikat, das das Vorhandensein
bestimmter Kompetenzen nachweist und be-
legt (Großkopf/Klein 2020, 218). Welche ent-
sprechenden Qualifikationen im Einzelfall
von einer Pflegefachkraft erwartet bzw. ver-
langt werden, bestimmt der Gesetzgeber im
Pflegeausbildungsrecht, also vor allem im
Pflegeberufegesetz.

Mit diesem Gesetz wurde zum 1. Januar
2020 das neue Berufsbild der Pflegefachfrau
bzw. des Pflegefachmanns geschaffen; gleich-
zeitig wurden mit Art. 15 PflBRefG das noch
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bis zum 31. Dezember 2019 geltende Kran-
kenpflegegesetz und das Altenpflegegesetz
außer Kraft gesetzt, wodurch die bestehenden
Berufsbilder der Gesundheits- und Kranken-
pflege und der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege nach § 1 KrPflG sowie der Alten-
pflege nach § 1 AltPflG dem Grunde nach zu
einem neuen generalistischen Pflegeberuf zu-
sammengeführt wurden (Kostorz 2017, 42).
Ziel des Gesetzgebers war es, die Pflegeausbil-
dung zu modernisieren, sie für Berufsinteres-
sentinnen und -interessenten attraktiver zu
gestalten und den Berufsbereich der Pflege
insgesamt aufzuwerten (Bördner 2017, 202).
Vor allem aber soll die reformierte Ausbil-
dung in der Pflege künftig stärker den sich
wandelnden Versorgungsstrukturen und den
spezifischen Bedarfen pflegebedürftiger Pati-
entinnen und Patienten bzw. Heimbewoh-
nerinnen und -bewohnern gerecht werden
(→ BT-Drucks. 18/7823, 1).

BT-Drucks. 18/7823, 1
Die Sicherung einer qualitativen Pflegeversor-
gung ist eine der gesellschaftspolitisch wichti-
gen Aufgaben der nächsten Jahre. Durch demo-
grafische und epidemiologische Entwicklungen
sowie Veränderungen in den Versorgungsstruk-
turen wandeln sich die Anforderungen an die
pflegerische Versorgung und an das Pflegeper-
sonal. Die Lebenserwartung der Mitbürgerin-
nen und Mitbürger in Deutschland steigt; chro-
nische Erkrankungen, Multimorbidität und die
Zahl demenziell und psychisch erkrankter Men-
schen nehmen zu. Die spezifischen Belange
älterer Menschen sind zunehmend auch bei der
Pflege im Krankenhaus zu berücksichtigen.
Aufgrund der dort verkürzten Liegezeiten müs-
sen immer komplexere Pflegeleistungen durch
ambulante Pflegedienste und in stationären
Pflegeeinrichtungen erbracht werden. Aber
auch die spezifischen Anforderungen an die
Pflege (chronisch) kranker Kinder und Jugend-
licher sowie von Personen mit psychischen
Erkrankungen dürfen bei der Vermittlung der
beruflichen Handlungskompetenz der Pflege-
fachkräfte nicht außer Acht gelassen werden. Es
ist daher erforderlich, dass künftig in der Pfle-
geausbildung unter Berücksichtigung des pfle-
gewissenschaftlichen Fortschritts Kompetenzen
zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen in
allen Pflegesettings vermittelt werden: Moder-

ne, sich wandelnde Versorgungsstrukturen er-
fordern eine übergreifende pflegerische Qualifi-
kation. Mit Blick auf den bereits heute beste-
henden Fachkräftemangel ist daneben die nach-
haltige Sicherung der Fachkräftebasis eine
wichtige Aufgabe auch der Reform der Pflege-
ausbildung. Ziel ist es deshalb, die Pflegeberufe
zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attrakti-
ver zu machen und inhaltliche Qualitätsverbes-
serungen vorzunehmen. Es soll ein modernes,
gestuftes und durchlässiges Pflegebildungssys-
tem geschaffen werden, das die Ausbildung der
zukünftigen Pflegefachkräfte derart ausgestal-
tet, dass sie den Anforderungen an die sich
wandelnden Versorgungsstrukturen und zu-
künftigen Pflegebedarfe gerecht wird und zu-
gleich die notwendige Basis für die im Sinne
lebenslangen Lernens erforderlichen Fort- und
Weiterbildungsprozesse bildet.

Dabei ist das Durchlaufen der derart neu
gestalteten Pflegeausbildung nur eine Stufe
auf der Treppe zu einer qualitativ hochwerti-
gen Versorgung pflegebedürftiger Menschen
i.S.d. § 135a Abs. 1 SGB V bzw. der §§ 11 Abs.
1 und 112 SGB XI: Nur wer die Ausbildung
nach dem Pflegeberufegesetz absolviert hat,
darf sich der staatlichen Prüfung zur Pflege-
fachfraubzw. zum Pflegefachmann stellen – nur
wer diese Abschlussprüfung bestanden hat,
kann die Erlaubnis erhalten, die Berufsbe-
zeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann
zu führen – nur wer die Erlaubnis hat, eine
entsprechende Berufsbezeichnung zu führen,
darf als formell und materiell qualifizierte
Pflegefachkraft für Gesundheitseinrichtungen
tätig werden – und nur die Beschäftigung
einer ausreichenden Anzahl erforderlicher
Pflegefachkräfte erfüllt das Kriterium einer
qualitativ hochwertigen Versorgung der kran-
ken- bzw. pflegeversicherten Patientinnen
und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Be-
wohner unter Berücksichtigung des jeweils
anerkannten Standes wissenschaftlicher bzw.
medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse. Bei
der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann geht
es also nicht zuletzt darum, »Patienten einen
entsprechenden Standard der zu erbringen-
den Leistungen zu sichern und sie vor Schä-

14

1 Bedeutung und rechtliche Grundlagen des Ausbildungsrechts in der Pflege

978-3-17-041540-9_D.3d 14 5/23/2023 10:26:15

©
 2

02
3 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



digungen durch unqualifiziertes Personal zu
schützen. Aus diesem Grund besteht auch ein
Berufsbezeichnungsschutz, damit Patienten,
aber auch Arbeitgeber das so bezeichnete
Personal von anders oder nicht ausreichend
qualifizierten Personen unterscheiden kön-
nen« (Igl, in: Igl/Welti 2022, 77).

Zu beachten ist indes, dass die Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung nicht
mit einem Berufs- oder Tätigkeitsschutz
gleichgesetzt werden kann: Von den soge-
nannten Vorbehaltsaufgabe nach § 4 PflBG
abgesehen (cKap. 2.4.2 und cKap. 8.3) kann
dem Grunde nach jede Person die Tätigkei-
ten, für die Pflegefachkräfte ausgebildet wor-
den sind, ausüben, allerdings nicht unter der

geschützten Berufsbezeichnung Pflegefach-
frau bzw. Pflegefachmann. Als Regelung zur
Berufszulassung hat die Erlaubnis zur Füh-
rung der entsprechenden Berufsbezeichnung
für deren Trägerinnen und Träger gleich-
wohl einen nicht zu unterschätzenden, dop-
pelten Wert: »Sie eröffnet grundsätzlich Be-
schäftigungschancen, wenn dem Arbeitge-
ber daran gelegen ist, Fachpersonal zu ge-
winnen. Noch hilfreicher ist die Situation,
wenn ein Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet
ist, Fachpersonal einzustellen, oder wenn –
wie im Sozialleistungsrecht – Sozialleistun-
gen davon abhängen, dass sie durch be-
stimmtes Fachpersonal erbracht werden«
(Igl, in: Igl/Welti 2022, 78).

1.2 Rechtliche Grundlagen des Ausbildungsrechts

Das Grundgesetz sieht in Art. 12 Abs. 1 GG
zwar vor, dass alle Deutschen das Recht
haben, ihren Beruf und ihren Arbeitsplatz
frei zu wählen, doch kann die Berufsaus-
übung durch ein Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes eingeschränkt und reglementiert
werden. Dementsprechend wird das Pflege-
ausbildungs- und -beruferecht in Deutschland
durch eine Vielzahl an Gesetzen und Verord-
nungen determiniert, die aufgrund des föde-
ralen Systems der Bundesrepublik sowohl auf
Bundes- als auch auf Landesebene erlassen
worden sind; mit der Entwicklung der Euro-
päischen Union nimmt zudem das europäi-
sche Recht vermehrt Einfluss auf das Ausbil-
dungs- und Beruferecht in der Pflege (hierzu
insgesamt Kostorz 2022b).

1.2.1 Rangordnung der
Rechtsquellen

Hinsichtlich ihres Verhältnisses untereinan-
der folgen die verschiedenen Rechtsquellen

einer bestimmten Hierarchie bzw. dem soge-
nannten Rangordnungsprinzip: Danach
darf – stark vereinfacht ausgedrückt – eine in
diesem Sinne rangniedrigere Regelung einer
ranghöheren Regelung inhaltlich nicht wi-
dersprechen und darüber hinaus im Regelfall
auch nur dann erlassen werden, wenn und
soweit das höherrangigere Recht dies zulässt –
es gilt mithin der Grundsatz lex superior
derogat legi inferiori (hierzu insgesamt Röhl/
Röhl 2008, 305ff.) (cAbb. 1).

Das höchste nationale Recht stellt dabei die
Verfassung der Bundesrepublik, also das
Grundgesetz dar. In ihm finden sich mit den
Grundrechten Vorschriften zur Berufsfreiheit
und im Abschnitt zur Gesetzgebung Maßga-
ben zur jeweiligen Gesetzgebungskompetenz
von Bund und Ländern. Bei den vom Bun-
desstaat und den Bundesländern erlassenen
Rechtquellen handelt es sich in erster Linie
um Gesetze, die auf dem jeweils vorgeschrie-
benenWege von denOrganen der Legislative,
also vor allem vom Bundestag und vom
Bundesrat bzw. dem Landtag verabschiedet
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Recht der Europäischen Union

Grundgesetz

Bundesgesetze

Rechtsverordnungen des Bundes

Landesrecht

Art. 31 Richtlinie 2013/55/EG 

Art. 12 GG und Regelung der
Gesetzgebungskompetenz

PflBG

PflAPrV und  PflAFinV

Ausführungsbestimmungen
und gegebenenfalls Schulrecht

Abb. 1: Normenpyramide im Pflegeausbildungs- und -beruferecht (eigene Darstellung)

worden sind (sog. formelles und materielles
Recht). In diesen Gesetzen kann die (Bundes-
bzw. Landes-) Regierung als Exekutive er-
mächtigt werden, bestimmte Sachverhalte
durch Rechtsverordnungen zu regeln; dieses
sognannte (ausschließlich) materielle Recht
ist im Vergleich zum Gesetzesrecht insofern
rangniedriger, als es grundsätzlich nur dann
erlassen werden darf, wenn Inhalt, Zweck
und Ausmaß der erteilten Ermächtigung
durch ein formell-materielles Gesetz be-
stimmtworden sind (vgl. für die Bundesebene
Art. 80 GG) (Röhl/Röhl 2008, 549 und 585).
Zwischen den Rechtsquellen von Bund und
Land gilt der Grundsatz »Bundesrecht bricht
Landesrecht« (Art. 31 GG), so dass in Fällen
einer Normenkollision bundesrechtliche Re-
gelungen landesrechtlichen Bestimmungen
stets vorgehen. Als absolut vorrangiges Recht
gilt das übernationale Recht der Europäischen
Union, das nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG
einen sogenannten Anwendungsvorrang ge-
nießt und daher von allen nationalstaatlichen
Gewalten grundsätzlich zu beachten und
umzusetzen ist (vgl. Wolff, in: Hömig/Wolff
2022, Art. 23 Rdnr. 14).

1.2.2 Recht der Europäischen
Union

Auf der Ebene des Rechts der Europäischen
Union ist insbesondere die sogenannte Berufs-
anerkennungsrichtlinie 2005/36/EG von Be-
deutung, die durch die Richtlinie 2013/55/EU
für den Bereich der Pflegeberufe modifiziert
und erweitertworden ist (hierzu etwa Igl 2020).
In deren → Art. 31 werden die Mindestanfor-
derungen für die Ausbildung zur Pflegefach-
kraft bestimmt; es handelt sich hierbei vor
allem um Maßgaben zu den schulischen Zu-
gangsvoraussetzungen zur Ausbildung (Abs.
1), zu den in der Ausbildung zu berücksichti-
genden Themengebieten (Abs. 2), zur Dauer
und zumUmfang der Ausbildung (Abs. 3), zur
Struktur der theoretischen und der praktischen
Ausbildung (Abs. 4 und 5) sowie zu den in der
Ausbildung zu vermittelnden Kompetenzen
(Abs. 6 und 7). Nationale Berufsabschlüsse in
der Pflege, die diesen Kriterien entsprechen,
werden nach der EU-Richtlinie in allen EU-
Mitgliedsstaaten automatisch anerkannt (Art.
21 Abs. 1 und 6 Richtlinie 2005/36/EG). Zu
beachten ist dabei jedoch, dass in der Richtlinie
ausschließlich von »Krankenschwestern und
Krankenpflegern für die allgemeine Pflege« die
Rede ist. Eine entsprechende Berufsanerken-
nung kommt mithin nur für Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner i.S.d. § 1 PflBG in Be-
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tracht. Berufsabschlüsse in der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und in der Alten-
pflege nach § 58 Abs. 1 bzw. Abs. 2 PflBG
(cKap. 3.2) werden demgegenüber nicht au-
tomatisch bzw. nicht in allen EU-Mitglieds-
staaten anerkannt (Funk 2017, 345 sowie Hart-
meyer/Slatosch 2019, 176).

Das Programm der Ausbildung, die nach
dieser EU-Richtlinie zum europaweit aner-
kannten Ausbildungsnachweis für Fachkräfte
der allgemeinenKrankenpflege führt, umfasst
dabei mindestens die in Anhang V Nr. 5.2.1
der Richtlinie aufgeführten Ausbildungsteile
mit den dahinterliegenden Fachgebieten (Art.
31 Abs. 2 Richtlinie 2005/36/EG); es handelt
sich insofern um eine duale Ausbildung, die
sowohl Elemente des theoretischen Unter-
richts als auch der klinisch-praktischen Aus-
bildung umfasst (cAbb. 2).

Art. 31 Richtlinie 2005/36/EG
[Ausbildung von
Krankenschwestern und
Krankenpflegern für allgemeine
Pflege]

(1) DieZulassung zurAusbildung zurKran-
kenschwester und zum Krankenpfleger,
die für die allgemeine Pflege verantwort-
lich sind, setzt Folgendes voraus:
a) entweder eine zwölfjährige allgemei-

ne Schulausbildung, deren erfolgrei-
cher Abschluss durch ein von den
zuständigen Behörden oder Stellen
eines Mitgliedstaats ausgestelltes Di-
plom oder Prüfungszeugnis oder
durch einen sonstigen Befähigungs-
nachweis oder durch ein Zeugnis
über eine bestandene Prüfung von
gleichwertigem Niveau bescheinigt
wird, das zum Besuch von Universi-
täten oder anderen Hochschulein-
richtungen mit anerkannt gleich-
wertigem Niveau berechtigt, oder

b) eine mindestens zehnjährige allge-
meine Schulausbildung, deren er-

folgreicher Abschluss durch ein von
den zuständigen Behörden oder
Stellen eines Mitgliedstaats ausge-
stelltes Diplom oder Prüfungszeug-
nis oder durch einen sonstigen Be-
fähigungsnachweis oder durch ein
Zeugnis über eine bestandene Prü-
fung von gleichwertigem Niveau
bescheinigt wird, das zum Besuch
von Berufsschulen für Krankenpfle-
ge oder zur Teilnahme an Berufs-
ausbildungsgängen für Kranken-
pflege berechtigt.

(2) Die Ausbildung zur Krankenschwester
und zum Krankenpfleger, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich sind,
erfolgt als Vollzeitausbildung und um-
fasst mindestens das in AnhangV
Nummer 5.2.1. aufgeführte Pro-
gramm [cAbb. 2]. […]

(3) Die Ausbildung zur Krankenschwester
und zum Krankenpfleger für allgemei-
ne Pflege umfasst insgesamt mindes-
tens drei Jahre (kann zusätzlich in der
entsprechenden Anzahl von ECTS-
Punkten ausgedrückt werden) und
besteht aus mindestens 4600 Stunden
theoretischer und klinisch-praktischer
Ausbildung; die Dauer der theoreti-
schen Ausbildung muss mindestens
ein Drittel und die der klinisch-prak-
tischen Ausbildung mindestens die
Hälfte der Mindestausbildungsdauer
betragen. Ist ein Teil der Ausbildung
im Rahmen anderer Ausbildungsgän-
ge von mindestens gleichwertigem
Niveau erworben worden, so können
die Mitgliedstaaten den betreffenden
Berufsangehörigen für Teilbereiche
Befreiungen gewähren.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sor-
ge, dass die mit der Ausbildung der
Krankenschwestern und Krankenpfle-
ger betrauten Einrichtungen die Ver-
antwortung dafür übernehmen, dass
Theorie und Praxis für das gesamte
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Ausbildungsprogramm koordiniert
werden.

(4) Die theoretische Ausbildung ist der
Teil der Krankenpflegeausbildung, in
dem die Krankenpflegeschülerinnen
und -schüler die in den Absätzen 6
und 7 verlangten beruflichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen
erwerben. Die Ausbildung wird an
Universitäten, an Hochschulen mit
anerkannt gleichwertigem Niveau
oder Berufsschulen für Krankenpflege
oder in Berufsausbildungsgängen für
Krankenpflege von Lehrenden für
Krankenpflege und anderen fachkun-
digen Personen durchgeführt.

(5) Die klinisch-praktische Unterweisung
ist der Teil der Krankenpflegeausbil-
dung, in dem die Krankenpflegeschü-
lerinnen und -schüler als Mitglied
eines Pflegeteams und in unmittelba-
rem Kontakt mit Gesunden und Kran-
ken und/oder im Gemeinwesen ler-
nen, anhand ihrer erworbenen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Kompetenzen
die erforderliche umfassende Kran-
kenpflege zu planen, durchzuführen
und zu bewerten. Die Krankenpflege-
schülerinnen und -schüler lernen
nicht nur, als Mitglieder eines Pflege-
teams tätig zu sein, sondern auch, ein
Pflegeteam zu leiten und die umfas-
sende Krankenpflege einschließlich
der Gesundheitserziehung für Einzel-
personen und kleine Gruppen im
Rahmen von Gesundheitseinrichtun-
gen oder im Gemeinwesen zu organi-
sieren.
Diese Unterweisung wird in Kranken-
häusern und anderen Gesundheitsein-
richtungen sowie im Gemeinwesen
unter der Verantwortung des Kran-
kenpflegelehrpersonals und in Zusam-
menarbeit mit anderen fachkundigen
Krankenpflegern bzw. mit deren Un-
terstützung durchgeführt. Auch ande-

res fachkundiges Personal kann in
diesen Unterricht mit einbezogen wer-
den.
Die Krankenpflegeschülerinnen und
Krankenpflegeschüler beteiligen sich
an dem Arbeitsprozess der betreffen-
den Abteilungen, soweit diese Tätig-
keiten zu ihrer Ausbildung beitragen
und es ihnen ermöglichen, verant-
wortliches Handeln im Zusammen-
hang mit der Krankenpflege zu erler-
nen.

(6) Die Ausbildung von Krankenschwes-
tern/Krankenpflegern, die für die all-
gemeine Pflege verantwortlich sind,
stellt sicher, dass der betreffende Be-
rufsangehörige folgende Kenntnisse
und Fähigkeiten erwirbt:
a) umfassende Kenntnisse in den Wis-

senschaften, auf denen die allgemei-
ne Krankenpflege beruht, einschlie-
ßlich ausreichender Kenntnisse über
den Organismus, die Körperfunk-
tionen und das Verhalten des gesun-
den und des kranken Menschen
sowie über die Einflüsse der physi-
schen und sozialen Umwelt auf die
Gesundheit des Menschen;

b) Kenntnisse in der Berufskunde und
in der Berufsethik sowie über die
allgemeinen Grundsätze der Ge-
sundheit und der Krankenpflege;

c) eine angemessene klinische Erfah-
rung; diese muss der Ausbildung
dienen und unter der Aufsicht von
qualifiziertem Krankenpflegeperso-
nal an Orten erworben werden, die
aufgrund ihrer Ausstattung und
wegen des in ausreichender Anzahl
vorhandenen Personals für die
Krankenpflege geeignet sind;

d) die Fähigkeit, an der praktischen
Ausbildung von Angehörigen von
Gesundheitsberufen mitzuwirken,
und Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit diesem Personal;
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e) Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit anderen im Gesundheitswesen
tätigen Berufsangehörigen.

(7) Formale Qualifikationen von Kran-
kenschwestern/Krankenpflegern, die
für die allgemeine Pflege verantwort-
lich sind, dienen unabhängig davon,
ob die Ausbildung an einer Universi-
tät, einer Hochschule mit anerkannt
gleichwertigem Niveau oder einer Be-
rufsschule für Krankenpflege oder in
einem Berufsausbildungsgang für
Krankenpflege erfolgte, als Nachweis
dafür, dass der betreffende Berufsan-
gehörige mindestens über die folgen-
den Kompetenzen verfügt:
a) die Kompetenz, den Krankenpflege-

bedarf unter Rückgriff auf aktuelle
theoretische und klinisch-praktische
Kenntnisse eigenverantwortlich fest-
zustellen und die Krankenpflege im
Rahmen der Behandlung von Pati-
enten auf der Grundlage der gemäß
Absatz 6 Buchstaben a, b und c
erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten im Hinblick auf die Verbes-
serung der Berufspraxis zu planen,
zu organisieren und durchzuführen;

b) die Kompetenz zur effektiven Zu-
sammenarbeit mit anderen Akteu-
ren im Gesundheitswesen, ein-
schließlich der Mitwirkung an der
praktischen Ausbildung von Ange-
hörigen von Gesundheitsberufen,
auf der Grundlage der gemäß Ab-
satz 6 Buchstaben d und e erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten;

c) die Kompetenz, Einzelpersonen,
Familien und Gruppen auf der
Grundlage der gemäß Absatz 6
Buchstaben a und b erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu ei-
ner gesunden Lebensweise und zur
Selbsthilfe zu verhelfen;

d) die Kompetenz, eigenverantwort-
lich lebenserhaltende Sofortmaß-

nahmen einzuleiten und in Krisen-
und Katastrophenfällen Maßnah-
men durchzuführen;

e) die Kompetenz, pflegebedürftige
Personen und deren Bezugsperso-
nen eigenverantwortlich zu beraten,
anzuleiten und zu unterstützen;

f) die Kompetenz, die Qualität der
Krankenpflege eigenverantwortlich
sicherzustellen und zu bewerten;

g) die Kompetenz zur umfassenden
fachlichen Kommunikation und
zur Zusammenarbeit mit anderen
im Gesundheitswesen tätigen Be-
rufsangehörigen;

h) die Kompetenz, die Pflegequalität
im Hinblick auf die Verbesserung
der eigenen Berufspraxis als Kran-
kenschwestern und Krankenpfle-
ger, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, zu analysieren.

1.2.3 Grundgesetz

Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG erstreckt sich
die sogenannte konkurrierende Gesetzge-
bung unter anderem auf die »Zulassung zu
ärztlichen und anderen Heilberufen«, worun-
ter auch der Beruf der Pflegefachkraft fällt, da
die Ausbildung hierzu die notwendigen Kom-
petenzen zur Erhaltung, Förderung, Wieder-
erlangung oder Verbesserung der physischen
und psychischen Situation zu pflegender
Menschen vermittelt (§ 5 PflBG) (Igl 2021,
§ 1 PflBG Rdnr. 3). Konkurrierende Gesetz-
gebung bedeutet dabei, dass die Länder (nur
dann) »die Befugnis zur Gesetzgebung [ha-
ben], solange und soweit der Bund von seiner
Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Ge-
setz Gebrauch gemacht hat« (Art. 72 Abs. 1
GG) – Regelungen des Bundes entfalten
mithin eine Art Sperrwirkung für eine Ge-
setzgebung auf Landesebene (von Knobloch,
in: Hömig/Wolff 2022, Art. 72 Rdnr. 2). Hier-
von hat der Bundmit dem Pflegeberufegesetz
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Gebrauch gemacht, das insofern also vor
allem ein Berufszulassungsgesetz ist (Igl
2021, § 1 PflBG Rdnr. 22 f. spricht in diesem
Zusammenhang von einer »Teilapprobati-
on«). Zu denRegelungen der Berufszulassung
gehören dabei sowohl die Maßgaben zur
Erteilung der Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflege-
fachmann (cKap. 8.1) als auch die an die
Ausbildung und die staatliche Prüfung zu
stellenden Mindestanforderungen (cKap. 2
bzw. cKap. 6), die zum Erteilen einer ent-
sprechenden Erlaubnis zu erfüllen sind (vgl.
von Knobloch, in: Hömig/Wolff 2022, Art. 74
Rdnr. 18). Nicht erfasst von der Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes sind demgegen-
über vor allem Regelungen zur Berufsaus-
übung, wie sie etwa die Vorschriften zur
Fachweiterbildung in der Pflege darstellen (Igl
2021, § 1 PflBG Rdnr. 4 f.).

Bei den neu im Pflegeberuferecht veranker-
ten sogenannten Vorbehaltsaufgaben nach § 4
PflBG, die beruflich nur von Personen durch-
geführt werden dürfen, die die Berufsbezeich-
nung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann füh-
ren dürfen (cKap. 2.4.2 und cKap. 8.3), han-
delte es sich zwar dem Grunde nach ebenfalls
um Regelungen der Berufsausübung, doch
werden entsprechende Tätigkeiten vom Bun-
desverfassungsgericht demgegenüber stets
dann den Bestimmungen der Berufszulassung
zugeordnet, wenn »sie nicht das gesamte
berufliche Betätigungsfeld ausmachen, son-
dern nur einen eng abgrenzbaren Bereich, und
daher genau definiert werden können«
(BVerfG vom 24. Oktober 2002 [Az. 2 BvF 1/
01]), was auf die in § 4 PflBG genannten
pflegerischen Tätigkeiten zutrifft.

Neben der verfahrensmäßigen Gesetzge-
bungskompetenz sind bei der Gesetzgebung
ferner sämtliche grundrechtlichen Maßgaben
der Verfassung zu berücksichtigen. Hier spielt
der bereits einleitend zitierte→ Art. 12 Abs. 1
GG eine wesentliche Rolle, wonach die Be-
rufsausübung durch ein Gesetz freiheitsein-
schränkend geregelt werden kann. Ein solches
Gesetz kann nach der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts unter anderem
dann erlassen werden, wenn es dem Schutz
eines höherrangigen wichtigen Gemein-
schaftsgutes dient (Wolff, in: Hömig/Wolff
2022, Art. 12 Rdnr. 17), wie etwa dem Schutz
pflegebedürftiger Personen vor einer unsach-
gemäßen und fachlich unzureichenden pfle-
gerischen Versorgung (Recht auf den vorran-
gigen Schutz der körperlichenUnversehrtheit
nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Der Berufszu-
gang bzw. die Berufsausübung kann in die-
sem Fall durch sogenannte subjektive Zulas-
sungsvoraussetzungen reglementiert werden
(Wolff, in:Hömig/Wolff 2022, Art. 12Rdnr. 18),
zu denen etwa gewisse persönliche Eigen-
schaften und Fähigkeiten, erworbene Ab-
schlüsse oder bestimmte Leistungen des Be-
rufsbewerbers gehören (BVerfG vom 11. Juni
1958 [Az. 1 BvR 596/56]).

Art. 12 Abs. 1 GG

Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu
wählen. Die Berufsausübung kann durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
geregelt werden.

1.2.4 Pflegeberufe(reform)ge-
setz

Das Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufe-
gesetz – PflBG) vom 17. Juni 2017, das als Art.
1 des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) verab-
schiedet worden ist, setzt die Maßgaben des
EU-Rechts und des Grundgesetzes als höher-
rangigem Recht um, indem es für die Aus-
übung fachqualifizierter Pflege bestimmte
Bedingungen vorschreibt und die Zulassung
zum Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflege-
fachmanns entsprechend reglementiert (Teil 1
des Gesetzes): So bedürfen Pflegende, die eine
entsprechende Berufsbezeichnung führen
möchten, hierzu der Erlaubnis durch eine
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zuständige Behörde (§ 1 PflBG) (cKap. 8.1).
Diese Erlaubnis kann wiederum nur erteilt
werden, wenn die jeweilige Person eine ge-
wisse Zuverlässigkeit für die Ausübung des
Berufes mitbringt, in gesundheitlicher Hin-
sicht für die Ausübung des Berufes geeignet
ist, über die für die Ausübung des Berufes
erforderlichen Deutschkenntnisse verfügt
und vor allem eine staatliche Prüfung bestan-
den hat (§ 2 PflBG). Letzteres setzt indes
voraus, dass die nach dem Gesetz vorgeschrie-
bene Ausbildung absolviert worden ist, was
wiederum nur möglich ist, wenn der Bewer-
ber umeinenAusbildungsplatz eine bestimm-
te (schulische) Vorbildung mitbringt (§ 11
PflBG) (subjektive Zulassungsvoraussetzun-
gen).

Kern des Pflegeberufegesetzes ist indes die
Reglementierung der beruflichen Pflegeaus-
bildung in Teil 2 des Gesetzes. Hier finden sich
in Abschnitt 1 die Vorschriften zur Organisa-
tion, Struktur und Dauer der Ausbildung zur
Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann, die
unter anderem die Maßgaben des Art. 31
Richtlinie 2005/36/EG in nationales Recht
umsetzen; exemplarisch genanntwerden kann
diesbezüglich die Formulierung des Ausbil-
dungsziels in § 5 PflBG (cKap. 2.4), das der
Umsetzung der Abs. 6 und 7 der genannten
Richtlinie dient. Weitere hier geregelte Aspek-
te sind unter anderem die Mindestanforde-
rungen an Pflegeschulen und deren Verant-
wortung in der Ausbildungsorganisation so-
wie die Möglichkeit zur Umsetzung von Mo-
dellvorhaben zur Weiterentwicklung des
Pflegeberufs und zur Übertragung von dem
Grunde nach ärztlichen Tätigkeiten der selb-
ständigen Ausübung von Heilkunde auf An-
gehörige der Pflegefachberufe. Das Ausbil-
dungsverhältnis zwischen den Ausbildungs-
trägern und den Auszubildenden wird in
Abschnitt 2 reglementiert; er enthält Bestim-
mungen zum Abschluss des Ausbildungsver-
trages, zu den Pflichten der beiden Vertrags-
partner und zu den Modalitäten der Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses. Abschnitt
3 regelt schließlich die Finanzierung der be-

ruflichen Pflegeausbildung im Umlageverfah-
ren durch auf Landesebene angesiedelte Aus-
bildungsfonds (hier nicht dargestellt, vgl. aber
Opolony 2019).

Obwohl das Hochschulrecht dem Grunde
nach nicht in die Gesetzgebungskompetenz
des Bundes fällt, eröffnet Teil 3 des Pflegebe-
rufegesetzes die Möglichkeit eines generalis-
tisch ausgerichteten, primärqualifizierenden
Pflegestudiums anHochschulen auf Bachelor-
Niveau (cKap. 7). Ein entsprechendes Rah-
menrecht auf Bundesebene ist insofern erfor-
derlich, als die Absolventinnen und Absol-
venten eines solchen Studiengangs ebenfalls
die Erlaubnis erhalten können, die Berufsbe-
zeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann
(mit dem Zusatz des akademischen Grades)
zu führen und dementsprechend nach den
Regularien des Pflegeberufegesetzes zur Be-
rufsausübung zuzulassen sind; konsequenter-
weise integrieren die hochschulischen Prü-
fungen auch die einzelnen Teile der staatli-
chen Prüfung zur Berufszulassung (§ 39Abs. 3
PflBG) (cKap. 7.6). Die konkreten Studien-
gangskonzepte unterliegen vor dem Hinter-
grund der Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5
Abs. 3 GG dem Gestaltungsspielraum der
Hochschulen (§ 37 Abs. 4 PflBG), aber auch
der Überprüfung durch die zuständige Lan-
desbehörde im Akkreditierungsverfahren
(§ 38 Abs. 2 PflBG).

Die weiteren Teile des Pflegeberufegeset-
zes beschäftigen sichmit der europarechtlich
gebotenen Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse (Teil 4) (hier nicht dargestellt,
vgl. aber Schilling 2021), mit den Besonder-
heiten der Ausbildung in der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege sowie in der Al-
tenpflege (Teil 5) und enthalten bestimmte
Anwendungs- und Übergangsvorschriften
(Teil 6).

Aufgrund der spezifischen Gesetzgebungs-
kompetenz bei der Regelung der Berufszulas-
sung zu nichtärztlichen Heilberufen findet
das Berufsbildungsgesetz nach ausdrücklicher
Anordnung des § 63 PflBG auf die berufliche
Pflegeausbildung grundsätzlich keineAnwen-
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